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S - 285/N A. Z.: 

Betreff: 

DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICHS 
Wien I., Löwelstraße 12 

Postfach 124 1014 Wien 
Telefon 63 07 41, 63 77 31 Fernschreiber 13/5451 

Es wird ersucht, bei Antwortschreiben das 
Aktenzeichen anzugeben. 

Zum Schreiben vom ........................ .. 

A. Z.: ........... ..... .. 

An das 
Präsidium des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Betreff: Entwurf einer Novelle 
gesetz 

Wien, am 
18.4.1985 

") " I'. 'PR lOx5 (. i, n . ..;0 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster
reichs beehrt sich, de$ Präsidium des Nationalrates die 
beiliegenden 25 Abschriften ihrer Stellungnahme zum Ent
wurf einer Novelle zum Sonderunterstützungsgesetz mit der 
Bitte um Kenntnisnahme zu überreichen. 

25 Beilagen 
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~ PKÄSIDENTENKONFERENZ 
DEI LANDWIITSCHAFTSKAMMERN 

ÖSTERREICHS 

A.Z.: S - 285/N 
Zum Schreiben vorn 3. Februar 1985 
Zur Zahl 37.601/1-3/85 

An das 

Wien, am ...... J~.~.~ ..... ~.~.~.~ ...................... . 
Wien 1., Löwelstraße 12, Postfach 124 1014 Wien 

Telefon 63 07 41, 63 77 31. Fernschreiber 13/5451 

Bundesministerium für soziale Verwaltung 
Stubenring 1 
1010 ltJien 

Betreff: Entwurf einer Novelle zum Sonderunterstützungsge
setz 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster

reichs beehrt sich, dem Rundesministerium für soziale Ver

\,17altung zum vorliegenden Entvmrf eines Bundesgesetzes, 

mit dem das Sonderunterstützungsgesetz ge~ndert wird, fol

gende Stellungnahlne zu übermitteln: 

Das Sonderunterstützungsgesetz gew~hrt pensions~hnliche 

Leistungen. Es handelt sich um eine Art Frühpension für 

Arbeitnehmer aus Wirtschaftszweigen mit Strukturproblemen 

und für ältere Arbeitnehmer, die auf dem Arbeitsmarkt nicht 

mehr untergebracht werden JcÖnnen. Die Leistung ""ird nach 

den gleichen Grunds~tzen berechnet wie eine Invalidität

und Berufsunfähigkeitspension. 

Hinsichtlich der Nebenerwerbslandwirte ergeben sich negative 

Auswirkungen, so daß der Anspruch auf Sonderunterstützung 

überhaupt in Frage gestellt ist oder die Sonderunterstütz-
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ung gek~rzt wird. Diese Auswirkungen entstehen dadurch, daß 

Bestimmungen des Arbeitslosenversicherungsgesetzes anzuwen

den sind. 

Bewirtschaftet ein Nebenerwerbslandwirt einen Betrieb mit 

mehr als 51.000,- S Einheitswert, so hat er keinen Anspruch 

auf die Sonderunterst~tzung. Bei der Bewirtschaftung eines 

Betriebes von 51.000,- S Einheitswert und darunter wird 

eine Sonderunterst~tzung gek~rzt. Sie h~t daher f~r Nebener

werbslandHirte keineswegs einen pensionsähnlichen Charak

ter. 

Durchgerechnete Beispiele zeigen, daß ein kleiner Betrieb 

mit 20.000,- S Einheitswert, der weiter bewirtschaftet 

wird, bereits die Sonderunterst~tzung um 1.315,- S monat

lich verk~rzt. Beträgt der Einheitswert des Betriebes 

50.000,- S, beträgt die verk~rzung bereits 3.288,- S monat

lich. 

Gerade im Falle eines älteren arbeitslosen Nebenerwerbs

lancl\ilirtes ist eine Be\llJirtschaftung seines kleinen Betriebes 

einerseits durchaus verständlich, auf der anderen Seite 

kann sie zu derartigen K~rzungen f~hren, daß die Zielsetzung 

des Sonderunterst~tzungsgesetzes nicht erreicht wird. Die 

Präsidentenkonferenz erinnert daher an ihre Argumente zur 

Novellierung der einschlägigen Bestimmung des § 12 Arbeits

losenversicherungsgesetz. Sie ist der Ansicht, daß dieser 

Bestimmung im Zusarnmenhang mit dem Sonderunterst~tzungsge

setz verstärkte Bed.eutung zukommt, und die negativen Aus

wirkungen noch wesentlich gravierender sind. 
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Die Anrechnungsbestimmung des § 5 Abs. 3, nach der jedes 

Einkommen des Arbeitslosen, ausgenommen die in § 292 Abs. 4 

ASVG. angeführten Einkolnmen und Leistungen auf die Sonder

unterstützung anzurechnen sind, geht sehr t~eit. Da nicht 

nur Einkommen aus der Landwirtschaft, sondern auch ein 

Ertrag aus Vermietung, Verpachtung, Zinsenertrag etc. anzu

rechnen ist, geht die Anrechnung wesentlich weiter, als 

beim Bezug des Arbeitslosengeldes. 

Die Pr~sidentenkonferenz verlangt daher eine Änderung der 

Vorlc3.ge in der Richtung, daß die Sonderunterstützung tat

s~chlich pensions~hnlich behandelt wird. Auf eine Anrech

nung von irgend liJelchem Einkommen sollte verzichtet werden. 

Wunschgem~ß werden 25 Abschriften dieser Stellungnahme 

dem Pr~sidium des Nationalrates übermittelt. 

Der Pr~sident: Der Generalsekret~r: 
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